
Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 027/2019  
 

 

Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20180356 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Beschlussfassung 12.02.2019 

 
 
 
Betreff: () Bauvoranfrage / (x) Bauantrag / () Kenntnisgabeverfahren 
für 
 
Errichtung eines Mehrfamilienwohnhauses, Winnenden, Kesselrain 1, 1/1, Flst.-Nr. 
4580/1 
 
 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. 
 
(x) § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 
() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 
() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 
() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 
() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 
Nachbareinspruch bis zum Zeitpunkt der Vorlagenerstellung nein (x) / ja ():  
 
 
Stellplätze notwendig nein () / ja (x): voll nachgewiesen  (x) 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 1 i. V. m. § 31 Abs. 2 BauGB wird 
erteilt. 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

01.02.2019 

________________ 

Datum / Unterschrift 

I II III   
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Begründung:  
 
Das Bauvorhaben wurde zuletzt nichtöffentlich im technischen Ausschuss am 23.01.2018 

vorberaten. Es liegt im Geltungsbereich des Bebauungsplanes „Kreuzungsbereich L 1140- 

Eugenstr.-Kesselrain“ aus dem Jahre 1977; 5 Wohneinheiten mit Tiefgarage sind geplant. 

 

Folgende Überschreitungen des Bebauungsplanes sind vorgesehen: 

 

1. Es liegt eine Abweichung von der festgesetzten Art der baulichen Nutzung 

(Gewerbegebiet) vor, da ein reines Wohngebäude geplant wird, was im Gewerbegebiet 

so nicht vorgesehen ist. 

 

2. Maß der baulichen Nutzung: 

a. Grundfläche: 

Bezogen auf das einzelne Flst. 4580/1 ist eine Überschreitung um 66m² (= 24%) 

geplant. Es existiert jedoch bereits eine Vereinigungsbaulast mit Flst. 4580/5. In 

Bezug auf das vereinigte Baugrundstück unter Berücksichtigung der bestehenden 

Bebauung beträgt die Überschreitung der zulässigen GRZ insgesamt 71m²  

(= 11%). 

 

b. Geschoßfläche: 

Bezogen auf das einzelne Flst. 4580/1 ist eine Überschreitung um 334m² (= 60%) 

geplant. In Bezug auf das vereinigten Baugrundstück beträgt die Überschreitung 

der zulässigen GFZ noch 289 m² (= 22%). 

 

3. Überschreitungen des Baufensters: 

a. Im Westen: mit den Balkonen (um 2,40 m Tiefe =14%), mit den Terrassen (um 3 m 

Tiefe = 17%), mit der Tiefgarage (bis zu 3,20 m Tiefe = 19%). Die % Angaben 

beziehen sich auf die Gesamtlänge des Baufensters an der jeweiligen Stelle. 

b. Im Süden: mit der Mülleinhausung, sowie der Tiefgarage 

c. Im Osten: der Dachvorsprung und die Eingangsüberdachung können nach § 23 

Baunutzungsverordnung außerhalb des Baufensters zugelassen werden. 
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4. Abweichung von der Dachform: 

Das Gebäude wird mit 18° Dachneigung geplant, Dachgaube mit 4° Dachneigung. Ein 

untergeordneter Teil wird mit Flachdach geplant. Festgesetzt sind Satteldächer mit 35-50° 

Dachneigung. 

 

5. Abweichung von der offenen Bauweise, da das Gebäude in Teilbereichen an das 

bestehende Gebäude angebaut wird. 

 

Das Bauvorhaben wurde auf Grundlage des Konzeptes, welches am 23.01.2018 im 

technischen Ausschuss besprochen wurde, zu Ende geplant. Es gliedert sich aus 

städtebaulicher Sicht an das Bestandsgebäude Kesselrain 1/1 an und bleibt in Bezug auf die 

Höhe deutlich unter dem Bestandsgebäude. Aus dem Konzept vom 23.01.2018 ergeben sich 

die o.g. Überschreitungen, für welche das Einvernehmen vorgeschlagen wird. 

 

 

Bauordnungsrechtliche Hinweise: 

 

Die Nachbaranhörung wird parallel mit Erstellung der Sitzungsvorlage gestartet. 
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